
1. Schachklub Troisdorf e.V. 
 

Beitragsordnung 
 

gültig ab 1.1.2008 
 

 
 
 
Beitragshöhe: 
 

Volljährige Mitglieder  Minderjährige Mitglieder  

50,00 € im Jahr 25,00 € im Jahr 
25,00 € im Halbjahr 12,50 € im Halbjahr 
12,50 € im Quartal  6,25 € im Quartal 

 

 
Beitragsjahr ist das Kalenderjahr 

 
Zahlungsweisen: 
Der Beitrag kann jährlich oder halbjährlich bezahlt werden. Der Beitrag ist am 1. Januar für das folgende Jahr  
oder Halbjahr fällig. Die nächsten Zahlungen sind dann nach einem Jahr oder Halbjahr fällig. 

 
Der Beitrag kann bezahlt werden 
 

- halbjährlich per Einzugsverfahren 
- jährlich oder halbjährlich per Dauerauftrag oder Einzelüberweisung auf das Konto des Schachklubs 
 

         VR-Bank Rhein-Sieg, Kto.–Nr. 1113346015, (BLZ 370 695 20). 
 
 
Vierteljährliche Zahlung, Barzahlung, Stundung oder Nachlässe werden gegebenenfalls auf besonderen Antrag 
gewährt. 
 
 
Die Anmeldungen beim Schachbund NRW e.V., beim Landessportbund NRW und der Sportversicherung 
erfolgen, nachdem der erste Beitrag bezahlt wurde. 
 
Der Austritt aus dem Verein ist innerhalb eines Monats möglich. Bereits bezahlte Beiträge des laufenden 
Quartals werden einbehalten, weitere zuviel gezahlte Beiträge werden erstattet. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Spenden 
 
 
Der Schachklub Troisdorf ist gemeinnützig. Spenden sind steuerlich absetzbar. Der Schachklub darf selber 
Spendenquittungen ausstellen. 
 


